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SIPO S 140 Abs. 2

Kann dem Angeklagten die Tat nur mittels eines moleku-

largenetischen Sachbeweises nachgewiesen werden, ist

die Bestellung eines Pflichtverteidigers erforderlich (Red).

LG Aachen, Beschl. v. 8.7.2O20 - 62 Qs 111 Js 146/20

41/20( GDüren)

... II. Die sofortige Beschwerde ist zulässig, insbesondere

frist gerecht eingelegt worden, und begründet.

Das AG hat die beantragte Beiordnung zu Unrecht abgelehnt.

Wegen der Schwierigkeit der Sachlage ist gem. $ 140 Abs. 2

SIPO die Bestellung eines Pfl ichwerteidigers erforderlich'

Die Schwierigkeit der Sachlage folgt daraus, dass dem Angekl

die Tat nur mittels eines molekulargenetischen Sachbeweises

nachgewiesen werden kann. Zeugenaussagen' aus denen sich

die Identität des Täters ergeben könnten, liegen nämlich nicht
vor und auch die Videoaufzeichnung des Tatgeschehens er-

möglicht keine eindeuti ge Täteridentifizierung, sondern lässt

lediglich erkennen, dass der Täter bei der Tat rote Handschuhe

getragen hat. Dies erlaubt zwar den Schluss, dass der nach der

Tat auf dem Gel?inde des Getränkemarktes aufgefundene rote

Handschuh dem Täter zuzuordnen ist, Weitergehende, den

Angekl belastende Feststellungen können aus der Videoauf-

zeichnung aber nicht abgeleitet werden. ...
Die Einholung eines Sachverständigengutachtens erfordert nicht

in jedem Fall die Beiordnung eines Verteidigers, Entscheidend

sind die Schwierigkeit der Materie und die Nachvollziehbarkeit

der Ausführungen des Saöhverständigen für einen juristischen

Laien. Insoweit spricht vorliegend für eine Beiordnung, dass

DNA-Gutachten gerade nicht, wie es in dem die Beiordnung

ablehnenden Beschluss heißt, ,,leicht verständlich" [sind], son-

dem für einen Laien inhaltlich kaum nachvollzogen werden

können. Eine kritische Auseinandersetzung mit den im Gutach-

ten getroffenen Feststellungen und hieraus folgend eine kritische

Befragung des Sachverständigen sind einem Laien deshalb ohne

Unterstützung durch einen Verteidiger in der Regel nicht mög-

lich. Erschwerend kommt vorliegend hinzu. dass es sich bei der

detektierten Spur um eine Mischspur handelt deren Hauptkom-

ponente das DNA-Profil des Angekl aufiveisen soll, und das

Sachverständigengutachten das entscheidende Beweismittel ge-

gen den Angekl darstellt. Bei Fehlen sonstiger Beweise ist aber

im Regelfall - so auch hier - von einer schwierigen Sachlage

i.S.v. $ 140 Abs. 2 SIPO auszugehen. ...

l+fitgeteilt von Hetn Rechtsanwall Jan Robert Funck,

Braunschweig
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